
 
 

 
 
Im Evangelischen Gemeindehaus Hochstadt können Räume im Rahmen der „Nutzungsordnung Gemeindehaus“  
der Kirchengemeinde Hochstadt für eine einmalige Anmietung, wie folgt gemietet werden:  
 
Räume für: 
 

• Tagung, Versammlung, Besprechung, etc    * 1 
• Private Feierlichkeiten wie Geburtstage, Hochzeiten, Taufen, etc. * 2 
• Private Feierlichkeiten im kleinen Rahmen   * 3 
• Treffen kleiner Personenkreis ohne Bewirtung   * 4 

 
 

BITTE BEACHTEN – DER GESAMT-MIETPREIS SETZT SICH AUS VERSCHIEDENEN KOMPONENTEN ZUSAMMEN 
 
 
• Bei Veranstaltungen nach Punkt 1-4 kommen zu den Raummieten die nachfolgend aufgeführten Personal- und Nutzungskosten hinzu. 

 
 

RAUMMIETEN – Einmalnutzung der Räume 
 

Räume im 
Obergeschoß 
Gemeindehaus 

Personen 
maximale 
Personenzahl bei 
Bestuhlung 

€ Preis 
4 Stunden 

€ Preis 
Tagespreis 

€ Zuschläge ( 
in der Heizperiode  
4 Stunden 
Oktober - April 

€ Zuschläge (    
in der Heizperiode 
Tagesnutzung 
Oktober - April 

Mögliche 
Raumnutzung 
bei 
 

Großer Saal bis 100 Personen 70,00 140,00 20,00 40,00 *1 / *2 / *3 
Kleiner Saal bis   50 Personen 40,00 80,00 10,00 20,00 *1 / *2 / *3 
Chorraum bis   40 Personen 40,00 80,00 10,00 20,00 *1 / *4 
Sitzungszimmer bis   20 Personen 20,00 40,00 10,00 20,00 *1 / *4 

 
 

Räume im 
Nebengebäude 
Gemeindehaus 
 

Personen 
maximale 
Personenzahl bei 
Bestuhlung 

€ Preis 
4 Stunden 

€ Preis 
Tagespreis 

€ Zuschläge ( 
in der Heizperiode  
4 Stunden 
Oktober - April 

€ Zuschläge ( 
in der Heizperiode 
Tagesnutzung 
Oktober - April 

Mögliche 
Raumnutzung 
bei 
 

Cafair vorderer Bereich bis 10 Personen 10,00 20,00 10,00 20,00 *1/*4 
Cafair hinterer Raum bis 20 Personen 20,00 40,00 10,00 20,00 *1/*2/*3/*4 

      (      Witterungsbedingt können die Heizkosten in den Monaten Oktober / März / April entfallen 

 
 
NUTZUNGSKOSTEN 
 

• Zusätzlich zur Raummiete fallen Nutzungskosten – Küche / Geschirr etc. an.  
 

Küchen-Nutzung 
 

Anzahl Personen € Preis bei 
Nutzung von  
Gläsern 

€ Preis für Nutzung von  
Gläsern  
Kaffee / Kuchen - Geschirr 

€ Preis für Nutzung von  
Gläsern  
Kaffee / Kuchen – Geschirr 
Essgeschirr 
(zweifache Geschirrnutzung) 

Pauschal bis   20 Personen 7,50 10,00 20,00 
Pauschal bis   50 Personen 10,00 20,00 30,00 
Pauschal bis 100 Personen 12,50 30,00 40,00 
Pauschal ab 100 Personen 15,00 40,00 50,00 

 
 
KOSTEN DER KÜCHENKRAFT - PERSONALKOSTEN 
 

Die Stellung einer Küchenkraft ist obligatorisch. 
 

Die Küchenkraft ist behilflich für Vorbereitungen in der Küche und Spüldiensten bei: 
• Tagungen, Versammlungen, Besprechungen, etc. 
• Private Feierlichkeiten wie Geburtstage, Hochzeiten, Taufen, etc. 
 

 
Personalkosten pro Person 13.00 € pro Stunde (nach erforderlicher Anwesenheit maximal für 6 Stunden) 

 
 

BESONDERE ZUSÄTZLICHE KOSTEN 
 

Sollte es erforderlich sein, dass bei Nutzung von Chafing / Rechaud / Warmhaltebehältern bei einem Buffet diese vor  
Rückgabe an das Cateringunternehmen gereinigt werden müssen, können zusätzliche Kosten anfallen. 
Gleiches gilt, wenn die Reinigung nach der Veranstaltung gemäß der Nutzungsordnung nicht ausgeführt wurde. 

 
 

 

Für Dauernutzer des Gemeindehauses 
gibt es andere Preise auf Nachfrage. 

Für einen Trauerkaffee im Anschluss an eine  
Beerdigung gibt es eine separate Gebührenübersicht 

Gemeindehaus – Gebührenübersicht für Veranstaltungen 


